Vor- und Zuname







Ort, 23.12.2011

Dienststelle

Behörde

und 

Anschrift

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich lege 

Widerspruch

gegen die Höhe meiner Besoldung ein und beantrage, mir Besoldung nach der höchsten Altersstufe, hilfsweise eine nicht diskriminierende Besoldung rückwirkend seit 01.01.2008 aus meiner Besoldungsgruppe A 10  BBesO zu zahlen. 

Nach der Rechtsprechung des EuGH (Urteil vom 08.09.2011, Az. C-297/10 und C-208/10) stellt die Bezahlung nach Altersstufen einen Verstoß gegen das Verbot der Altersdiskriminierung dar, weshalb die betroffenen Arbeitnehmer Anspruch auf Zahlung der Differenz bis zur höchsten Altersstufen geltend machen können. Die hiernach ergangene Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (Urteil vom 10.11.2011, Az. 6 AZR 148/09) ist auf die Besoldung der Beamten übertragbar. 

Zu der Frage, ob die Besoldung auf Grund der in der Besoldungsordnung festgelegten Altersstufen gegen das Verbot der Altersdiskriminierung verstößt, sind bereits Verfahren beim OVG Sachsen (Az. 2 A 932/10 u. a.) und beim OVG Berlin-Brandenburg (Az. 6 B 15.11) anhängig. 

Dieser Widerspruch dient insbesondere zur Hemmung der Verjährung. Ich schlage vor, den Ausgang der genannten Verfahren vor dem OVG Sachsen und dem OVG Berlin-Brandenburg abzuwarten und bis zu einer rechtskräftigen obergerichtlichen Entscheidung meinen Widerspruch nicht zu bescheiden. 

Ich bitte um eine Eingangsbestätigung über meinen Widerspruch und das Einverständnis mit der von mir vorgeschlagenen Vorgehensweise.

Mit freundlichen Grüßen

